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Reckoner
 

Steuerabrechnung für 2021: 

Einkommen-
steuer

Solidaritäts-
zuschlag

Summe

Festzusetzende Steuer 2.777,00 0,00
ab  Steuerabzug vom Lohn -1.986,00
ab Kapitalertragsteuer -750,00 -41,25

Nachzahlung 41,00
Erstattung 41,25 0,25

Berechnung des zu versteuernden Einkommens 
*Verweise zu den Anlagen finden Sie am Ende dieses Dokuments

€ €

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit:
Arbeitslohn lt. »Anlage N« Seite 1 24.100,00    »   

ab Arbeitnehmer-Pauschbetrag -1.000,00    »   

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 23.100,00 23.100,00

Einkünfte aus Kapitalvermögen: 
Zinsen, Dividenden und andere Kapitalerträge 3.801,00
ab Sparerpauschbetrag -801,00

Kapitalerträge (tariflich besteuert)  (*1) 3.000,00 3.000,00

Summe der Einkünfte = Gesamtbetrag der Einkünfte 26.100,00

Beschränkt abziehbare Sonderausgaben:

   Vorsorgeaufwendungen 

   Gesamte Altersvorsorgeaufwendungen 4.483,00
   davon werden 92% berücksichtigt 4.125,00
   ab AG-Anteil gesetzliche Rentenversicherung/Zuschüsse -2.241,00

   Abzugsfähige Altersvorsorgeaufwendungen 1.884,00 1.884,00

   Gesamte sonstige Vorsorgeaufwendungen 2.622,00

   Begrenzung der Aufwendungen auf 1.900,00

   Mindestens:
   Basiskrankenversicherung und Pflegeversicherung 2.256,00
   (Kürzung gesetzliche Krankenversicherung um 4% berücksichtigt)

   Ansatz des höheren Betrags 2.256,00 2.256,00

   Abzugsfähige Vorsorgeaufwendungen gesamt 4.140,00 -4.140,00    »   

Sonderausgaben-Pauschbetrag -36,00

Einkommen = zu versteuerndes Einkommen  21.924,00
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Berechnung der Einkommensteuer 

zu versteuern nach Grundtabelle 21.924,00
Festzusetzende Einkommensteuer 2.777,00

Berechnung des Solidaritätszuschlages 

Bemessungsgrundlage ist die festzusetzende Einkommensteuer 2.777,00

Da die Bemessungsgrundlage den Betrag von 16.956,00 € nicht übersteigt (sog. Nullzone),
ist kein Solidaritätszuschlag zu erheben.

Hinweise zur Steuerbelastung
Zu versteuerndes Einkommen 21.924,00 €
Individueller Durchschnittssteuersatz 12,67 %
Persönliche tarifliche Steuer 2.777,00 €

Anlagenverweise:

Einkünfte:
 (1) Kapitalerträge

Sonderausgaben:
 (2) Versicherungen und Vorsorgeaufwendungen & Berechnung


